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Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Ordnung und 
Umweltangelegenheiten 

05.12.2013 öffentlich 
Vorberatung 
 

Jugendhilfeausschuss 05.12.2013 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 11.12.2013 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff:  Änderungsantrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur 

Spielflächenkonzeption Halle (Saale) 2013, Vorlage:  V/2012/11313 
  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
 
Es wird ein vierter Beschlusspunkt eingefügt: 
 
4.  Die Festlegung von Prioritäten zu Erneuerungsmaßnahmen ist nicht ausschließlich auf 

das Alter des Spielplatzes abzustellen, sondern der konkrete Zustand der Spielplätze, 
insbesondere im Hinblick auf die vorhandene Nutzbarkeit, ist zu berücksichtigen. 
Investive Mittel sind effektiv in dem Sinne einzusetzen, dass mit den jeweils in den 
Haushaltsjahren zur Verfügung stehenden Geldern solche Maßnahmen durchgeführt 
werden, die eine größtmögliche Zahl an nutzbaren Spielplätzen bewirken. 

 
 
gez. Tom Wolter 
Fraktionsvorsitzender 
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Begründung:                                                                                                                                    
 
In der zusammenfassenden  Sachdarstellung zur Spielflächenkonzeption wird aufgeführt, 
dass im Maßnahmekonzept Prioritäten vergeben werden: „Mit 1. Priorität  sollten alle zu 
erhaltenden Spielplätze, die im Haushaltsjahr 2014 bereits 15 Jahre oder älter und damit 
abgeschrieben sind, grundhaft erneuert werden. Mit 2. Priorität  für Grunderneuerungen 
werden die Spielplätze eingestuft, die innerhalb der nächsten 5 Jahre älter als 15 Jahre alt 
werden.“ (Zusammenfassende  Sachdarstellung 2013, 3). Entgegen dieser starren 
Orientierung an Jahren soll die Verwaltung die Prioritätensetzung nach dem Grundsatz der 
maximalen Nutzung der vorhandenen Mittel ausrichten und danach entscheiden, für welche 
Spielplätze die Haushaltsmittel eingesetzt werden. 
Die Orientierung an Lebensjahren eines Spielplatzes  muss nicht zwingend zielführend 
sein, denn es ist auch möglich, dass Spielplätze na ch 15 Jahren einen guten bis sehr 
guten Zustand aufweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


